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Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Höri sind freundlich ein-
geladen am 

 

Dienstag, 5. Dezember 2017, 20.00 Uhr 

 

im Singsaal Schulhaus Weiher, folgende Geschäfte zu behandeln: 

 

I. Politische Gemeinde 

1. Budget 2018 und Festsetzung Steuerfuss; Genehmigung 

2. Restatementverfahren HRM II; Genehmigung 

3. Gebührenreglemente, Erlass Übergangsbestimmung; Genehmigung 

4. Tempo-30 Konzept, vertiefte Prüfung der Einführung von Tempo-30-Tonen; 
Zustimmung 

5. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 

6. Kurze Information aus den Ressorts 

 

II. Primarschulgemeinde 

1. Budget 2018 und Festsetzung Steuerfuss; Genehmigung 

2. Restatementverfahren HRM II; Genehmigung 

3. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 

4. Kurze Information aus den Ressorts 

 

Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeindepräsidenten (für die 
Primarschule dem Schulpräsidenten) mindestens zehn Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich einzureichen. In der Versammlung selbst findet eine Bera-
tung und Beschlussfassung über die Antwort der Vorsteherschaft nicht statt. 

Die Akten der zu behandelnden Geschäfte können ab dem 14. November 2017 bei 
der Gemeindekanzlei, Gemeindehaus, 1. Stock, während den Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

 

Höri, 7. November 2017  Gemeinderat 

 Primarschulpflege 

 

 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offeriert die Primarschulpflege 
den Versammlungsteilnehmenden einen stimmungsvollen Umtrunk. 
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I. Politische Gemeinde 

 

1. Budget 2018 und Festsetzung Steuerfuss 

 

A n t r a g 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 wie folgt zu 
genehmigen: 

 

1. Erfolgsrechnung 

a) mit Fr. 12'173’840.00 Aufwand, Fr. 9'797'148.00 Ertrag (ohne Steuern) 
und demzufolge Fr. 2'376'692.00 zu deckendem Aufwandüberschuss 
(ohne Steuern); 

b) der Erhebung von 48 Steuerprozenten (Vorjahr 45%, basierend auf 
Fr. 4‘600‘000.00 
100 %-igem einfachem Staatssteuerertrag), was einen Ertrag von 
Fr. 2‘208'000.00 ergibt; 

c) und schliesslich der Entnahme des daraus resultierenden Aufwandüber-
schusses von Fr. 168'692.00 aus dem Eigenkapital. 

d) Der interne Zinssatz wird auf 2.52% festgelegt. 

 

2. Investitionsrechnung 

a) im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 993'500.00, Einnahmen 
von Fr. 120’000.00 resultieren Nettoinvestitionen von Fr 873’500.00. 

 

 

W e i s u n g 

 

Ertrag 

Auf Basis des Steuerjahres 2016 ist ein um rund Fr. 166‘000.00 höherer Finanzausgleich 
als im Vorjahr zu verzeichnen (Total Fr. 1'770'235.00). Des Weiteren wurden die Grund-
stückgewinnsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der regen baulichen 
Entwicklung in der Gemeinde sowie auf Basis der aktuellen Zahlen aus der Erfolgsrech-
nung 2017, um rund Fr. 200‘000.00 höher budgetiert (Total Fr. 600'000.00). Die bean-
tragte Steuerfusserhöhung von 3% (1 Steuerprozent bedeuten Fr. 46'000.00) ergibt ei-
nen um Fr. 138'000.00 höheren Steuerertrag. 
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Aufwand 

Ausgabenseitig wurden über alle Bereiche hinweg Einsparungen vorgenommen. Nach 
wie vor fallen die Ausgaben im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV mit 
Fr. 1'150'000.00 (Vorjahr Fr. 850'000.00) sowie im Bereich der Gesundheit die Kosten 
der Pflegefinanzierung mit Fr. 545'000.00 (Vorjahr Fr. 434'000.00) am stärksten ins Ge-
wicht. Weiter wurde aufgrund der Strategie Soziales (Übernahme der Asylbetreuung per 
1.1.2018 sowie mehr Stellenprozente für Fallführung) der Stellenplan um 140% erhöht. 
Im Gegenzug dazu Fallen Kosten für die ORS Service AG weg. 
 
Steuerfuss 

Mit einer Steuerfusserhöhung von 3% liegt der Aufwandüberschuss bei Fr. 168'692.00 
(Vorjahr Fr. 404'790.00). Falls die Versammlung die Steuerfusserhöhung ablehnen sollte, 
läge der Aufwandüberschuss bei Fr. 306’692.00. Eine Steuerfusserhöhung von 5%, ur-
sprünglich angedacht, ergäbe einen Aufwandüberschuss von rund Fr. 76’700.00. 
 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass der Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung 
von 3%, obwohl diese den Aufwandüberschuss nicht deckt beantragt, da er davon aus-
geht, dass die bauliche Entwicklung und die eingeleiteten Strategien in verschiedenen 
Bereichen in den kommenden Jahren greifen werden. 
 
Weitere Informationen über das Budgets 2018 erhalten Sie anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom Finanzvorstand. 

 
 
 
 
Behördlicher Referent: Hanspeter Plüss, Finanzvorstand 
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I. Politische Gemeinde 

 

2. Restatementverfahren HRM II 

 

A n t r a g 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung auf die Aufwertung 
des Verwaltungsvermögens und ein umfassendes Restatement-Verfahren zu 
verzichten. 

 

W e i s u n g 

 

Genehmigung des Verfahrens bezüglich Vermögensbewertung 

Mit der Totalrevision des Gemeindegesetzes werden unter anderem auch die Rech-
nungslegungsvorschriften an schweizweit geltende Standards für öffentliche Gemeinwe-
sen angepasst. 
Per 01.01.2019 wird voraussichtlich das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell II (HRM 
II) bei den politischen Gemeinden, den Schulgemeinden, den Zweckverbänden und den 
Anstalten eingeführt. 
Das HRM II ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells. Damit wird die 
Rechnungslegung auf eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet, ohne die 
bewährten Elemente des bestehenden Modells aufzugeben. 
Die Umsetzung erfordert einerseits eine neue Denkweise, andererseits auch ein Umstel-
lungsaufwand bei den Gemeinden (Schulung der Behörden und der Verwaltung, Anpas-
sung Software usw.). 
 

Kontenrahmen 

Die gewichtigste Änderung betrifft die Abschreibungsmethode: Im HRM I wird das Ver-
waltungsvermögen degressiv, im HRM II linear abgeschrieben. Bei der degressiven Me-
thode werden jeweils 10% (Mobilien und Fahrzeuge 20%) der Restbuchwerte abge-
schrieben. Neue Investitionen bewirken daher in den ersten Jahren einen hohen Ab-
schreibungsaufwand und belasten damit das Rechnungsergebnis stark. Bei der linearen 
Methode wird über die definierte Lebensdauer (z.B. Gebäude 33 Jahre) jeweils der glei-
che Betrag abgeschrieben und somit die laufende Rechnung über diesen Zeitraum 
gleichmässig beeinflusst. 
 
Die Abschreibungsmethode und die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagen werden im 
HRM II verbindlich definiert. Das Gemeindegesetz (§ 179 Abs. 1 lit. C und Abs. 2) lässt 
den Gemeinden jedoch den Entscheidungsspielrau, ob auf dem bestehenden Verwal-
tungsvermögen eine Aufwertung vorgenommen wird oder nicht. 
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Variante: Restatement mit Neubewertung des Verwaltungsvermögens 

Bei dieser Variante wird das Verwaltungsvermögen auf Basis der Investitionen ab 1986 
aufgrund der ursprünglichen Anschaffungswerte (Anschaffungs- und Herstellungskosten) 
neu bewertet. Die so ermittelten Werte werden in die Eröffnungsbilanz per 01.01.2019 
übernommen. 
Sämtliche Investitionsausgaben werden den entsprechenden Anlagen zugeordnet und 
über die vorgegebenen Anlagekategorien linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge von 
Privaten) werden den mitfinanzierten Anlagen zugeordnet (Grundsatz: Aktivierung des 
Nettoinvestitionsbeitrags). 
Zur Vereinfachung werden nur die Werte ab 1986 (Umstellungszeitpunkt auf das Rech-
nungsmodell HRM) für die Neubewertung aufgenommen. Ein Restatement für die Werte 
vor 1986 nach denselben Vorgaben ist zulässig. Nicht erlaubt ist eine synthetische Neu-
bewertung des Verwaltungsvermögens auf Basis von Wiederbeschaffungswerten. 
Die Ergebnisse der Neubewertung des Verwaltungsvermögens sind im Bilanzanpas-
sungsbericht als Aufwertungsreserve offen zu legen. 
Die Aufwertungsreserve des steuerfinanzierten Gemeindehaushalts wird dem Eigenkapi-
tal gutgeschrieben. Die Aufwertungsreserve der gebührenfinanzierten Eigenwirtschafts-
betriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung usw.) sind den ent-
sprechenden Spezialfinanzierungskonten zuzuordnen. 
 

Variante: Übernahme HRM I-Buchwerte 

Bei dieser Variante findet keine Aufwertung des bestehenden Verwaltungsvermögens 
statt. Die Restbuchwerte des Verwaltungsvermögens per Schlussbilanz vom 31.12.2018 
werden in die Eröffnungsbilanz per 01.2019 übernommen. Dabei muss jedoch der Rest-
buchwert und die Restnutzungsdauer der einzelnen Anlagen ermittelt werden, was 
grundsätzlich demselben Vorgehen analog dem Restatement mit Neubewertung ent-
spricht. 
Sämtliche Investitionsausgaben und –einnahmen sind den entsprechenden Anlagen und 
den vorgegebenen Anlagekategorien zuzuordnen, so dass die korrekte Nutzungsdauer 
ermittelt wird. Bis zum Umstellungszeitpunkt werden die Investitionen jedoch degressiv 
auf dem Restbuchwert abgeschrieben. Ab dem Umstellungszeitpunkt erfolgt die Ab-
schreibung des ermittelten Restbuchwerts linear über die Restnutzungsdauer. 
Anlagen, die bereits im HRM I nicht abgeschrieben wurden (Bsp. Beteiligungen), werden 
in der Regel zum Buchwert übernommen. 
 

Bewertung der Varianten 

Das Nettovermögen pro Einwohner in Höri beträgt zurzeit Fr. 289.40 (Stand 
31.12.2016). Daran wird sich mit beiden Varianten nichts ändern. Auch der Cash Flow 
(Liquidität) und die Höhe der verzinslichen Schulden werden dadurch nicht beeinflusst. 
Der einzige Effekt des Restatements wäre die buchhalterische Aufwertung des Verwal-
tungsvermögens und eine entsprechende Erhöhung des Eigenkapitals. Gemäss Berech-
nung unseres Finanzplaners würde diese Erhöhung des Eigenkapital ca. Fr. 4'000'000.00 
betragen, was keine höhere Liquidität bedeutet. 
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Variante 1 

Mit dem Restatement würde die Systemänderung bei den Abschreibungen konsequent 
und betriebswirtschaftlich korrekt umgesetzt: Das Verwaltungsvermögen und das Eigen-
kapital hätten den Bestand, der sich ergeben hätte, wenn das HRM II schon 1986 einge-
führt worden wäre. Allerdings ist es zweifelhalft, ob eine Aufwertung von Anlagen für die 
öffentliche Aufgabenerfüllung (Strassen, Leitungsnetz, öffentliche Gebäude, Friedhof 
usw.) Sinn macht, für die kein oder nur ein beschränkter Markt besteht. Auch würden 
Werte wieder aktiviert, die mit Steuergeldern – und zum zweiten Mal abgeschrieben 
werden müssten. Nicht zuletzt könnte die massive Erhöhung des Eigenkapitals zu Mehr-
ausgaben und/oder Steuersenkungen verleiten. 
 

Variante 2 

Ein Systemwechsel ohne Aufwertung ist einfacher nachvollziehbar: Die Eingangsbilanz 
des HRM II entspricht der Schlussbilanz HRM I und die Restwerte werden über die Rest-
nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dies führt gemäss Berechnungen des Finanzpla-
ners ab Einführung des HRM II zu einer Minderbelastung bei den Abschreibungen von 
ca. Fr. 200’000.00. Damit sind massiv tiefere Defizite oder sogar Ertragsüberschüsse zu 
erwarten, was bei Variante 1 finanzielle Begehrlichkeiten wecken könnte. 
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt aufgrund der vorstehenden Ausführungen, keine Aufwertung 
des Verwaltungsvermögens vorzunehmen und auf ein umfassendes Restatement-
Verfahren zu verzichten. Insbesondere ist für ihn nicht nachvollziehbar, dass bereits mit 
Steuergeldern abgeschriebene Werte erneut aktiviert und abgeschrieben werden oder 
Verwaltungsvermögen, wie z.B. Strassen, die nicht veräusserbar sind, aufgewertet wer-
den sollen. 
 
 
 

Behördlicher Referent: Hanspeter Plüss, Finanzvorstand 
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I. Politische Gemeinde 

 

3. Gebührenreglemente; Erlass Übergangsbestimmung 

 

A n t r a g 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die kantonalen Best-
immungen der Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG, 
LS 681), als Übergangsbestimmung bis längstens am 31. Dezember 2018, 
bzw. der Genehmigung der neuen Gebührenverordnung der Gemeinde Höri, 
für die Erhebung der Gebühren als Gemeindeerlass zu genehmigen. 
 

W e i s u n g 

 

Mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes und mit der damit verbundenen Aufhe-
bung der Bestimmung von § 63 des bisherigen Gemeindegesetzes per 1. Januar 2018 
und folge dessen der Aufhebung der regierungsrätlichen Verordnung über die Gebühren 
der Gemeindebehörden (VOGG, LS 681) per 31. Dezember 2017, müssen die Gebühren 
in einem Erlass auf Stufe Legislative (Gemeindeversammlung) geregelt werden. Überge-
ordnete Rechtssätze werden als Gemeindeerlass bezeichnet. Die Exekutive setzt die 
einzelnen Gebührenhöhen sodann basierend auf den Grundlagen der Gebührenverord-
nung im Behördenerlass, dem Gebührentarif, fest. 
 
Damit keine Lücke in der Rechtsgrundlage entsteht, müssen die Gebühren in einem Ge-
meindeerlass (Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die Bemes-
sungsgrundlage für die Abgabe) bis spätestens 31. Dezember 2017 festgehalten werden. 
 
Aus zeitlichen Gründen ist die sorgfältige Aufarbeitung der Gebührenverordnung bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich. Deshalb beantragt der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung vom 5. Dezember 2017, als Übergangsbestimmung und bis längstens am 
31. Dezember 2018 bzw. bis zur Genehmigung der neuen Gebührenverordnung, die 
Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG, LS 681) weiterhin als 
verbindlich zu erklären und die Gebühren aufgrund dessen Rahmengrundlagen und des 
Gebührenreglementes der Gemeinde Höri vom 20. Mai 2008 zu erheben. 
 
Dieses Vorgehen wird von mehreren Gemeinden angewendet, die die Gebührenverord-
nung ebenfalls aus zeitlichen Gründen nicht auf den 1. Januar 2018 aufgearbeitet haben. 
Zudem ergibt eine Rücksprache mit dem Leiter des Gemeindeamts, lic. iur. Arthur Helb-
ling, vom 16. Oktober 2017, dass er dieses Vorgehen als einfache und pragmatische 
Übergangslösung betrachtet. 
 
 
 
 
Behördlicher Referent: Roger Götz, Gemeindepräsident 
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I. Politische Gemeinde 

 

4. Tempo-30 Konzept, vertiefte Prüfung der Einführung von 
Tempo-30-Zonen 

 

A n t r a g 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung wie folgt zu beschliessen: 
 
1. Der vertieften Prüfung über die Einführung von Tempo-30-Zonen wird im 

Sinne des vorhandenen Tempo-30 Konzeptes zugestimmt. 
 

2. Der Planungskredit von gesamthaft Fr. 35‘000.00, inkl. MwSt., zulasten 
der Investitionsrechnung wird genehmigt. 

 
 

W e i s u n g 

 

Ausgangslage 
 
Wie in vielen anderen Gemeinden, leidet auch die Gemeinde Höri im Siedlungsgebiet un-
ter den zunehmenden negativen Folgen des Durchgangsverkehrs, insbesondere auf den 
Hauptverkehrsachsen. Die bestehende Ortsdurchfahrt (Wehntalerstrasse) erfuhr in den 
letzten Jahren eine markante Verkehrszunahme. Als Folge daraus ist eine Verlagerung 
des Verkehrs auf die Sammel-, Erschliessungs- und teils auch auf die Quartierstrassen 
ersichtlich, was hinsichtlich Verkehrssicherheit sowie Lärm- und Luftbelastung in den 
Wohnquartieren nicht erwünscht ist. 
 
Auf Wunsch grosser Teile der Bevölkerung hat sich der Gemeinderat Höri die Prüfung 
über die Einführung von Tempo-30-Zonen als Ziel gesetzt (Legislatur 2014 – 2018). Als 
Basis und Gesamtschau dafür dienen das Gesamtverkehrskonzept 2.030 vom 10. Mai 
2017 sowie das räumliche Entwicklungskonzept vom 18. Mai 2017 der Gemeinde Höri. 
Im Gesamtverkehrskonzept wurde als Grundsatz festgehalten, dass die Verkehrssicher-
heit auf dem Gemeindegebiet einen hohen Stellenwert hat. Daraus wurde als eine Mass-
nahme die Prüfung von Tempo-30-Zonen abgeleitet. 
 
Um für die einzelnen Anliegen eine Beurteilungsgrundlage zu haben, die das ganze Sied-
lungsgebiet Höri berücksichtigt, soll die Thematik Tempo 30 gesamtheitlich betrachtet 
werden. Aus diesem Grund wurde dem Planerbüro Suter von Känel Wild (Zürich) der 
Auftrag erteilt, ein Tempo-30-Konzept zu erarbeiten (wir berichteten im Mitteilungsblatt 
bereits darüber). Dieses Konzept soll als Entscheidungsgrundlage für folgende Fragestel-
lungen dienen: 
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• Welche Strassen eignen sich für einen Einbezug in eine Tempo-30-Zone und wo sind 
für das Verkehrsregime unterstützende bauliche Massnahmen nötig? 

• Wie könnte sinnvollerweise eine Etappierung vorgesehen werden? 

• Mit welchen Kosten ist für die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen zu rech-
nen? 
 

Sachlage 
 
Ziele 
 
Das nun vorliegende Tempo-30-Konzept gibt Antworten zu den oben aufgeführten Fra-
gestellungen und umfasst folgende Zielsetzungen: 
 

• Gewährleistung der erhöhten Wohnqualität für die Anwohner 

• Sicherheit auf dem Schul- und Arbeitsweg 

• Bewahrung der Qualität der Fusswegverbindungen 

• Beruhigung im Bereich des Ortszentrums 

• Gewährleistung und Aufrechterhaltung des durchgängigen Verkehrsnetzes für den 
motorisierten Verkehr und den öffentlichen Verkehr 

• Logisches und verständliches Verkehrsregime 

• Der Situation entsprechende Signalisation bzw. der Situation entsprechendes Fahrver-
halten 

 
Wirkung Tempo 30 
 
Die Wirkung einer tieferen Fahrgeschwindigkeit mit Tempo 30 km/h gegenüber Tempo 
50 km/h kann folgendermassen zusammengefasst werden: 
 

• Die Verkehrssicherheit nimmt zu 

• Bei Unfällen nimmt die Unfallschwere ab 

• Die Gefahrenstellen werden entschärft 

• Die Lärmsituation wird beruhigt 

 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wahrnehmung durch ein grösseres Sichtfeld (vgl. 
nachstehende Abbildung) bei tieferen Geschwindigkeiten stark verbessert wird und somit 
die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Absichten der anderen Verkehrsteilnehmer früh-
zeitig erkannt und richtig eingeschätzt werden können. 
 
Der Lenker eines langsamer fahrenden Fahrzeugs hat ein breiteres Gesichtsfeld, das 
heisst, er findet Zeit, vermehrt nach links und rechts zu schauen. Er kann beispielsweise 
Kinder, die auf dem Trottoir spielen besser im Auge behalten, als wenn er schneller 
fährt.

28



 

 

 
 
Beurteilung 
 
Tempo-30 kann nur als Zonen und nur innerorts, in der Regel auf siedlungsorientierten 
Strassen, angeordnet werden. Im vorliegenden Tempo-30-Konzept wurden die Strassen 
aufgrund ihres Erscheinungsbildes und ihres Umfeldes beurteilt. Je nach Erscheinung 
und Situation wird beurteilt, ob sich eine Strasse für den Einbezug in eine verkehrsberu-
higte Zone gut, mässig gut oder nicht eignet bzw. Probleme für einen Einbezug in eine 
verkehrsberuhigte Zone bestehen. 
 
Ein Grossteil der Strassen eignet sich aufgrund des Erscheinungsbilds und der Situation 
gut für den Einbezug in eine Tempo-30-Zone und 
zwar weil: 
 

• relativ schmale Quartierstrassen, oft ist kein 
Trottoir vorhanden 

• Grundstückszugänge münden direkt auf die 
Strasse 

• beidseits bestehen Wohnnutzungen 

• es sind disperse Querungsbedürfnisse vorhan-
den  

 
Massnahmen 
 
Aufgrund der Beurteilung der Strassenzüge werden folgende Zonenabgrenzungen vorge-
schlagen: 
 

• Zone Endhöri / Zentrum 

• Zone Niederhöri / Zentrum 

• Zone Oberhöri 

 
Voraussichtlich sind für die Tempo-30-Zonen unterstützende bauliche Massnahmen nö-
tig. Für eine genauere Abschätzung des Massnahmenbedarfs für die Tempo-30-Zonen 
müssen ergänzende Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Die genaue 
notwendige Massnahmendichte wird im Rahmen eines Gutachtens für eine allfällige Ge-
schwindigkeitsreduktion in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich festgelegt. 
 

 

29



 

 

• Signalisation Zonentor 

• Bodenmarkierungen (Zone 30, Erinnerung 30) 

• Rechtsvortrittmarkierung 

• Stopp, kein Vortritt, Leitlinien und Fussgängerstreifen demarkieren 

• bauliche Massnahmen (es sind, wenn möglich sanfte Massnahmen wie z.B. wechsel-
seitige Parkierung vorgesehen)  

 
Trotz vorgesehener, reduzierter Höchstgeschwindigkeit (Tempo-30) hat das Fahrzeug 
nach wie vor Vortritt und es wird weiterhin vom Prinzip der Verkehrstrennung ausge-
gangen. Die Befahrbarkeit der Strassen wird wie bisher für alle Fahrzeugarten (LWK, 
landwirtschaftliche Fahrzeuge etc.) gut möglich sein.   
 
Zonenabgrenzung 

 
 
Kosten / Weiteres Vorgehen 
 
Um die Höremer Bevölkerung frühzeitig in den Entscheidungsprozess miteinzubeziehen 
und keine unnötigen Kosten zu verursachen, möchte der Gemeinderat anlässlich der 
Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2017 einen Grundsatzentscheid abholen, wel-
cher bei einem Ja zu Tempo-30-Zonen eine vertiefte Prüfung über die Einführung sowie 
die Bewilligung des Planungskredits vorsieht. 
 
Die vertiefte Prüfung beinhaltet die Erstellung der erforderlichen Gutachten und Mass-
nahmenpläne, welche von der Kantonspolizei Zürich vorgeprüft werden sollen (Signalisa-
tionsvorentscheid). Dafür ist ein Planungskredit in der Höhe von Fr. 35'000.00, inkl. 
MwSt., erforderlich.  
 
Gemäss Art. 12 der Gemeindeordnung liegt die Finanzkompetenz für die Bewilligung des 
Planungskredits grundsätzlich beim Gemeinderat. Im Sinne der Transparenz möchte der 
Gemeinderat Höri jedoch den Planungskredit durch die Gemeindeversammlung bewilli-
gen lassen. 
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Über die definitive Einführung von Tempo-30-Zonen wird nach Vorliegen der erforderli-
chen Gutachten und der Vorprüfung durch die Kantonspolizei Zürich, voraussichtlich an 
der Gemeindeversammlung vom Dezember 2018 entschieden. Dabei können auch kon-
kretere Aussagen betreffend die erforderlichen Signalisationen, Markierungen und bauli-
chen Massnahmen gemacht werden sowie die Kosten für deren Umsetzung. 
 
Fazit 
 
Tempo 30 erhöht die Sicherheit und Wohnqualität in den Quartieren. Die tiefere Ge-
schwindigkeit führt zu ruhigerem Fahrverhalten, reduziert Abgas- und Lärmemissionen 
und vermindert den Durchgangsverkehr. Die Anzahl und Schwere von Unfällen nimmt 
ab, die Wege für Schulkinder und Erwachsene sind weniger gefährlich und die langsa-
meren Verkehrsteilnehmenden fühlen sich sicherer. Und trotzdem verlieren die Fahr-
zeuglenkenden kaum Zeit und die Befahrbarkeit der Strassen wird wie bisher für alle 
Fahrzeugarten (LWK, landwirtschaftliche Fahrzeuge etc.) gut möglich sein. 
 
 
 
 
Behördlicher Referent: Roger Götz, Gemeindepräsident 
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II. Primarschulgemeinde 

 

 

1. Budget 2018 und Festsetzung Steuerfuss 

 

A n t r a g 

 

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2018 wie folgt 
zu genehmigen: 

 

1. Erfolgsrechnung 

a) mit Fr. 5‘215‘720.00 Aufwand, Fr. 2‘534‘420.00 Ertrag (ohne Steuern) 
und demzufolge Fr. 2‘681‘300.00 zu deckendem Aufwandüberschuss 
(ohne Steuern); 

b) der Erhebung von 50 Steuerprozenten (basierend auf Fr. 4‘600‘000.00 
100 %-igem einfachem Staatssteuerertrag), was einen Ertrag von 
Fr. 2‘300‘000.00 ergibt; 

c) und schliesslich der Entnahme des daraus resultierenden Aufwand-
überschusses von Fr. 381‘300.00 aus dem Eigenkapital. 

 

2. Investitionsrechnung 

a) im Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 292‘000.00, Einnah-
men von Fr. 0.00 resultieren Nettoinvestitionen von Fr 292‘000.00. 

 

W e i s u n g 

 

Eine detaillierte Erläuterung des Budgets 2018 erfolgt anlässlich der Gemeindever-
sammlung durch den Finanzvorstand. 

 
 
 
Behördlicher Referent: Marco Marsura, Ressort Finanzen 
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II. Primarschulgemeinde 

 

 

2. Restatementverfahren HRM II 

 

A n t r a g 

 

Die Primarschulpflege beantragt der Gemeindeversammlung auf die Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens und ein umfassendes Restatement-
Verfahren zu verzichten. 

 

W e i s u n g 

 

Genehmigung des Verfahrens bezüglich Vermögensbewertung 

Mit der Totalrevision des Gemeindegesetzes werden unter anderem auch die Rech-
nungslegungs-vorschriften an schweizweit geltende Standards für öffentliche Gemein-
wesen angepasst. 
Per 01.01.2019 wird voraussichtlich das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell II 
(HRM II) bei den politischen Gemeinden, den Schulgemeinden, den Zweckverbänden 
und den Anstalten eingeführt. 
Das HRM II ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells. Damit wird die 
Rechnungslegung auf eine vermehret betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet, ohne 
die bewährten Elemente des bestehenden Modells aufzugeben. 
Die Umsetzung erfordert einerseits eine neue Denkweise, andererseits auch ein Um-
stellungsaufwand bei den Gemeinden (Schulung der Behörden und der Verwaltung, 
Anpassung Software usw.). 
 

Kontenrahmen 

Die gewichtigste Änderung betrifft die Abschreibungsmethode: Im HRM I wird das 
Verwaltungsvermögen degressiv, im HRM II linear abgeschrieben. Bei der degressiven 
Methode werden jeweils 10% (Mobilien und Fahrzeuge 20%) der Restbuchwerte abge-
schrieben. Neue Investitionen bewirken daher in den ersten Jahren einen hohen Ab-
schreibungsaufwand und belasten damit das Rechnungsergebnis stark. Bei der linearen 
Methode wird über die definierte Lebensdauer (z.B. Gebäude 33 Jahre) jeweils der 
gleiche Betrag abgeschrieben und somit die laufende Rechnung über diesen Zeitraum 
gleichmässig beeinflusst. 
Die Abschreibungsmethode und die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagen werden im 
HRM II verbindlich definiert. Das Gemeindegesetz (§ 179 Abs. 1 lit. C und Abs. 2) lässt 
den Gemeinden jedoch den Entscheidungsspielrau, ob auf dem bestehenden Verwal-
tungsvermögen eine Aufwertung vorgenommen wird oder nicht. 
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Variante: Restatement mit Neubewertung des Verwaltungsvermögens 

Bei dieser Variante wird das Verwaltungsvermögen auf Basis der Investitionen ab 1986 
aufgrund der ursprünglichen Anschaffungswerte (Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten) neu bewertet. Die so ermittelten Werte werden in die Eröffnungsbilanz per 
01.01.2019 übernommen. 
Sämtliche Investitionsausgaben werden den entsprechenden Anlagen zugeordnet und 
über die vorgegebenen Anlagekategorien linear über die Nutzungsdauer abgeschrie-
ben. Erhaltene Investitionsbeiträge von Dritten (Bundes- und Staatsbeiträge, Beiträge 
von Privaten) werden den mitfinanzierten Anlagen zugeordnet (Grundsatz: Aktivierung 
des Nettoinvestitionsbeitrags). 
Zur Vereinfachung werden nur die Werte ab 1986 (Umstellungszeitpunkt auf das Rech-
nungsmodell HRM) für die Neubewertung aufgenommen. Ein Restatement für die Wer-
te vor 1986 nach denselben Vorgaben ist zulässig. Nicht erlaubt ist eine synthetische 
Neubewertung des Verwaltungsvermögens auf Basis von Wiederbeschaffungswerten. 
Die Ergebnisse der Neubewertung des Verwaltungsvermögens sind im Bilanzanpas-
sungsbericht als Aufwertungsreserve offen zu legen. 
Die Aufwertungsreserve des steuerfinanzierten Gemeindehaushalts wird dem Eigenka-
pital gutgeschrieben. Die Aufwertungsreserve der gebührenfinanzierten Eigenwirt-
schaftsbetriebe (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung usw.) sind 
den entsprechenden Spezialfinanzierungskonten zuzuordnen. 
 

Variante: Übernahme HRM I-Buchwerte 

Bei dieser Variante findet keine Aufwertung des bestehenden Verwaltungsvermögens 
statt. Die Restbuchwerte des Verwaltungsvermögens per Schlussbilanz vom 31.12.2018 
werden in die Eröffnungsbilanz per 01.2019 übernommen. Dabei muss jedoch der 
Restbuchwert und die Restnutzungsdauer der einzelnen Anlagen ermittelt werden, was 
grundsätzlich demselben Vorgehen analog dem Restatement mit Neubewertung ent-
spricht. 
Sämtliche Investitionsausgaben und –einnahmen sind den entsprechenden Anlagen 
und den vorgegebenen Anlagekategorien zuzuordnen, so dass die korrekte Nutzungs-
dauer ermittelt wird. Bis zum Umstellungszeitpunkt werden die Investitionen jedoch 
degressiv auf dem Restbuchwert abgeschrieben. Ab dem Umstellungszeitpunkt erfolgt 
die Abschreibung des ermittelten Restbuchwerts linear über die Restnutzungsdauer. 
Anlagen, die bereits im HRM I nicht abgeschrieben wurden (Bsp. Beteiligungen), wer-
den in der Regel zum Buchwert übernommen. 
 

Variante 1 

Mit dem Restatement würde die Systemänderung bei den Abschreibungen konsequent 
und betriebswirtschaftlich korrekt umgesetzt: Das Verwaltungsvermögen und das Ei-
genkapital hätten den Bestand, der sich ergeben hätte, wenn das HRM II schon 1986 
eingeführt worden wäre. Allerdings ist es zweifelhalft, ob eine Aufwertung von Anlagen 
für die öffentliche Aufgabenerfüllung (Strassen, Leitungsnetz, öffentliche Gebäude, 
Friedhof usw.) Sinn macht, für die kein oder nur ein beschränkter Markt besteht. Auch 
würden Werte wieder aktiviert, die mit Steuergeldern – und zum zweiten Mal abge-
schrieben werden müssten. Nicht zuletzt könnte die massive Erhöhung des Eigenkapi-
tals zu Mehrausgaben und/oder Steuersenkungen verleiten. 
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Variante 2 

Ein Systemwechsel ohne Aufwertung ist einfacher nachvollziehbar: Die Eingangsbilanz 
des HRM II entspricht der Schlussbilanz HRM I und die Restwerte werden über die 
Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Dies führt gemäss Berechnungen des Finanz-
planers ab Einführung des HRM II zu einer Minderbelastung bei den Abschreibungen. 
Damit sind massiv tiefere Defizite oder sogar Ertragsüberschüsse zu erwarten, was bei 
Variante 1 finanzielle Begehrlichkeiten wecken könnte. 
 
 
 
Die Schulpflege beantragt aufgrund der obenstehenden Ausführungen, keine Aufwer-
tung des Verwaltungsvermögens vorzunehmen und auf ein umfassendes Restatement-
Verfahren zu verzichten. Insbesondere ist für sie nicht nachvollziehbar, dass bereits mit 
Steuergeldern abgeschriebene Werte erneut aktiviert und abgeschrieben werden sol-
len. 
 
 
 
 
Behördlicher Referent: Marco Marsura, Ressort Finanzen 
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